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Text 

Meldung von Änderungen. 

§ 34. (1) Die Dienstgeber haben während des Bestandes der Pflichtversicherung jede für diese 
Versicherung bedeutsame Änderung, insbesondere jede Änderung im Beschäftigungsverhältnis, wie 
Änderung der Beitragsgrundlage, Unterbrechung und Wiedereintritt des Entgeltanspruches, Wechsel in 
das neue Abfertigungssystem nach § 47 des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes (BMVG), BGBl. I 
Nr. 100/2002, oder nach vergleichbaren österreichischen Rechtsvorschriften, innerhalb von sieben Tagen 
dem zuständigen Krankenversicherungsträger zu melden. 

(2) Erfolgt die Abrechnung der Beiträge nach dem Lohnsummenverfahren (§ 58 Abs. 4), so hat der 
Dienstgeber nach Ablauf eines jedes Beitragszeitraumes mittels elektronischer Datenfernübertragung 
(§ 41 Abs. 1 und 4) die Gesamtsumme der in diesem Zeitraum gebührenden und darüber hinaus gezahlten 
Entgelte zu melden (Beitragsnachweisung). Die Frist für die Vorlage der Beitragsnachweisung endet mit 
dem 15. des Folgemonats. Der beim zuständigen Krankenversicherungsträger oder beim Finanzamt der 
Betriebsstätte (§ 81 EStG 1988) einzubringende Lohnzettel (§ 84 EStG 1988) hat auch die Summe der 
allgemeinen Beitragsgrundlagen sowie der Sonderzahlungen zu enthalten. Die Übermittlung der 
Lohnzettel hat elektronisch bis Ende Februar des folgenden Kalenderjahres zu erfolgen. Ist dem 
Dienstgeber bzw. der auszahlenden Stelle die elektronische Übermittlung der Lohnzettel mangels 
technischer Voraussetzungen unzumutbar, so hat die Übermittlung der Lohnzettel auf dem amtlichen 
Vordruck bis Ende Jänner des folgenden Kalenderjahres zu erfolgen. Wird das Dienstverhältnis beendet, 
so hat die Übermittlung des Lohnzettels bis zum Ende des Folgemonats zu erfolgen. 
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